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erlässt das Arntsgericht Nürnberg durch die Richterin anr Arntsgericht Dr.$chrÖder am
1g.10.201CI aut Grund cles Sachstands vom 18.10.201Cl0hne mündliche Verhandlung gemäß $
495a ZPO

Hnd u ffeit

1. Die Beklagte wird verurtei l t ,  111,85 € nebst äinsen hieraus in Hohe

von 5 Prorentpr.rnkten ütier ql*nr Basisrins*atz seit il5.02.2010 an dte

Firma Lösch Autoverrr ietung GnbH, Laufanilrolzstr. 118, 9Ü482 t, lürn-

berg zr: der dort igen Rechnungsnlimmer 2tS77 au bezahlen.

lnr Übrigen l'rird die Klage abEev;ieserr.

2. Von den Kosten des Rechtsstreits haben der ltläger 24 % uncl die Ee-

klagte 76 ?i zu tragen.

3. Das Urteil ist vr:rläufig vc,llstreckbar"

Bcsch I u ss
D*r Streilwerl wird auf '146.4i1€ festgesetzt

iai:gekrirrl nach g 313a Abs. 1 ZPO)

'
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Hntscheidungsgründe

Die Klage ist ir1 tenorierlerr Unrfang begrünclet; inr übrigen war sie abzuweisen.

Oer klägerische Anspruch hreruht auf $$ 7, 17 S{VG in Verlrindung mit $ 24S ßGg

1 .

Die Haftung der Beklagten ütrer den Unfall vom 20.3.201ü ist dem GruncJe nach uns{reitg.

2.

Die erstattungsfähigen Miefwagenkosten für die Anmietdauer von 2 Tagen schätzt das üericht

gemäß S 287 ZFO anhancJ der $chwackelist* ?009, Fl-Z 9ü4, Modus ein Fahr;eug der Klasse I

m i t  i nsgesamt  üUR 111 ,85 .

l .  l .

Das Gericht hält die $chwackeliste für eine geeignete Schätzungsgrundlage. Hs folgt damit der

Reclrtsprechung des Landgerichts Nürnberg-Fürths soivie des Sberlandesgerirhts Nürnberg und

auch des Bundesgericlrtslrofs. Insbesondere wurde beklagtenseits nur allgenrein gehalterre An-

griffe gegen diese $chälaungsgrLrndlage vorgetragen. Nur wenn anhand detaillierter Tatsachen

aufgezeichnet wcrrden wär*, dass di* behaupteten Mäng*l der Schwackeliste sich auf dil n zu

entscheidenden Fall  kpnlt$l auswirken, hätte es weiterer Prüfungen in cl ieser $chäkungs-

grundlage rredurft (siehe gGt--{, NJW 20CI8, 1519).

Auch die Fraunhoferl iste lveist r.B. Mängel hei derPreis*rmitt lung auf. Soorientierlsie sich in ih-

rem ein- bzw. zweistelligen Postieitzalrlgebieten unzureichend anr örtlichen Markt, entirält über-

wiegend Internefangebote, auf die sich der Geschädigte nicht verweisen lassen rnuss und erfährt
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in der Lit*ratur auch anderweitige Kritik (siehe ZV$ 4i2009, $eite 183)

) )

Der Schadensschätzung wär die $chrvackeliste 2009 zugrundezulegen, da diese die zu diesenr

Zaitpunkt gültigen Preise wirierspiegelt.

2 .3 .

Urrter Berücksichtigung nbiger Darlegungen ermitleln sich damit etstattungsfälrige Mietwagenkos-

ten von insgesanrt üUR '1 11,85.

'

2 .3 .1  ^

Das Gericlrl nintmt als Fahrzeugklasse die denr Geschädigten Fahrzeug entaprechende Kiasse

I an. Seli:st wenn dei KläEer heir um 2 Klassen niedriger angemietet hat, kann er den Schaden

fur ein klassengleicltes Fahrzeug erstattet verlangen, da er so gestel l t  werden mu$s, wie er ohne

Unfall dastehen wütde, so dass er oline UNfailein Fahrreug der Klasse I gehabt lrStt*.

Hierbei wurde etn lt4ietwagengrundpreis für ern Fahrzeug der Gruppe I im Postleitzahlengebiet

904 {Wohnsitz des Klägers ) aus dem lylodustarif zweierTaEespreise von jeweils € 155,00 zir-

grundegelegt. Diec ergibt * inen Ge sanrtpreis '",cn €111,85.

t
D Unter Berucksiclrtigung einer 3 ?t,igen l-ip1enersparnis, rvie clies clas Sericht im Hinblick ar-rf die

neueren {echnischsn Gegeirenh*iten für sachgerecht halt, ernritt*ln sich li4ief,,,,rag*ngruncikosten

in Hölre von €306,52.

r : .  J . 1 ,

Die Klägetir"l kann desr,veiteren auch Nehenkosten wie folgt verlangen:

Für cjie 2-tägige Haftungshefreiung slehen ihr gernäß $chwackeliste,hilodus insg*sarnt 3l EUR

1"12,50 zu lnsow*it i*t unbestritlen, dass cJas verr-rnfallte Fahrzeug nicht Voltkasko versiclrert

war.Dle Haftungsbefr*iungskosten werden aufgrund der zugezogenen $cl'l*kgrundlage nanrlich
der Schwackeliste gescirätzt und nicht nach derenr tatsäcltlichen Änfali, da cJie erstaltunqsfahi-
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gen ft.{etwagenkasten ja auch nach cjer $chätzgrundlage ermittelt werden.

Für die Wrnterreifen und die AnhängerkupplLrng wird jeweils für einen Tag 1ü EUR geschälzt fur

den Zweitfahref ein äuschlag von 24 EUR "

Hiervon war clie hfuhrweristeuer von 19?n abzuzichcn.

Die Schwacke-Mietprreisliste weist einen eigenen Betrag für Winterreilen aus. Dies zeigt, dass

bereits im GruncJbetrag keirr sclcher Aufschlag elnberechnet ist. fs istdurchaus plausibel'und

nachvollziehbar, dass für Winterreifen Zusatzkosten entstehen (erhöhter Lageraufwand; Um-

rüstkosten). Das Landgericht Nürnberg-Fürth gibt neu*rdings den

Zuschlag für Wlnterreifen. Dieser Rechtsprechung schließt sich das erkennende Gerichl an.

üaran ändert nichts, dass ein Metwagen verkelrrssicher ausgestattet sein rnuss ($ 2 llla $. ?

SIVO, vgl. OLG Hamburg, urteil vom 23.04.2007, 14U34i07), clenn di* Frage der grundsätzlichen

Ausstattung betrifft nicht die Frage, wer drese ALrsstattung zu zahlen lrat. Mit anderen Worten

kann zwar der Kunde einen hlietwageir mit Winterreifen verlangen, dafür kann das Untsrnehmen

clem Kunden die fv'lehrkr:sten in Rechnung stellen; Ob diese Kosten im Grundmretpreis enthalten

oder gesonderl ausgevriesen sind, ist Sache der vereinbarten Abrechnung. Das Gericht schätzt

auf Edsis der Schlvacke-Mietpreisiist*, diese Erhebung weist fur Winterreifen itvie auch für ät-

satrfahrer) einen gesonderten Rechnungsposten aus uncl bringt damit zum Ausdruck, dass der

tvlarkt üblichenveise eine gesonderte Verrechnung jeweils nur bei Anfall dieser Lersturrg in

Rechnung stellt" Zudem wurde die angewande $chätzgrundlag* so erhoben, dass zum Grund-

preis weitere Koslen gesondert ausgewiesen wurden. $chätz man auf der ßasis der Schwa-

cke-Mtetpreisliste, dann hat eine $chätrr:ng auf Basis dsr gesamten Liste urrcJ niclrt nur eines

Teitres zu erfclgen. Winterreifen sind somit, bei kCInkretern Anfall und konkret*r [rfrrderlichkeit,

gesondert zu:usprechen (vgl. hierau auch LG Nurnherg-Für1h, Beschluss vom 10.09.200$, Az. I

S 6093/08: das Landgericht hat in denr Beschluss nach g 522 IIZPO darar-rf hrngewresen, dass
keine Bedenken gegen eine ZuschätzunE der \A/interr*if*n nach cler $chwanke-Llste bestehen).

1 . 4 .

Damit ergeben sich e$orderliche Gesamtkosten von €326, die vorgerichflich lediglich in Höhe von
€ 215 erstattet vrurden. Die Klägerin kann dcmit jedenfalls noch den b*gehrt*n Betrag von EUR
1 1 1,85 ver iangen. lm i lbr igen war die Klage abzuweisen.
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